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▼C1
VERORDNUNG (EG) NR. 1924/2006 DES EUROPÄISCHEN

PARLAMENTS UND DES RATES

vom 20. Dezember 2006

über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über
Lebensmittel

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN
UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus
ses (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Zunehmend werden Lebensmittel in der Gemeinschaft mit nähr
wert- und gesundheitsbezogenen Angaben gekennzeichnet, und es
wird mit diesen Angaben für sie Werbung gemacht. Um dem
Verbraucher ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten und ihm
die Wahl zu erleichtern, sollten die im Handel befindlichen Pro
dukte, einschließlich der eingeführten Produkte, sicher sein und
eine angemessene Kennzeichnung aufweisen. Eine abwechslungs
reiche und ausgewogene Ernährung ist eine Grundvoraussetzung
für eine gute Gesundheit, und einzelne Produkte sind im Kontext
der gesamten Ernährung von relativer Bedeutung.

(2) Unterschiede zwischen den nationalen Bestimmungen über solche
Angaben können den freien Warenverkehr behindern und unglei
che Wettbewerbsbedingungen schaffen. Sie haben damit eine un
mittelbare Auswirkung auf das Funktionieren des Binnenmarktes.
Es ist daher notwendig, Gemeinschaftsregeln für die Verwendung
von nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben über Lebens
mittel zu erlassen.

(3) Die Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung
von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (3) enthält allge
meine Kennzeichnungsbestimmungen. Mit der Richtlinie
2000/13/EG wird allgemein die Verwendung von Informationen
untersagt, die den Käufer irreführen können oder den Lebensmit
teln medizinische Eigenschaften zuschreiben. Mit der vorliegen
den Verordnung sollten die allgemeinen Grundsätze der Richt
linie 2000/13/EG ergänzt und spezielle Vorschriften für die Ver
wendung von nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben bei
Lebensmitteln, die als solche an den Endverbraucher abgegeben
werden sollen, festgelegt werden.
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(4) Diese Verordnung sollte für alle nährwert- und gesundheitsbezo
genen Angaben gelten, die in kommerziellen Mitteilungen, u.a.
auch in allgemeinen Werbeaussagen über Lebensmittel und in
Werbekampagnen wie solchen, die ganz oder teilweise von Be
hörden gefördert werden, gemacht werden. Auf Angaben in
nichtkommerziellen Mitteilungen, wie sie z.B. in Ernährungsricht
linien oder -empfehlungen von staatlichen Gesundheitsbehörden
und -stellen oder in nichtkommerziellen Mitteilungen und Infor
mationen in der Presse und in wissenschaftlichen Veröffentlich
ungen zu finden sind, sollte sie jedoch keine Anwendung finden.
Diese Verordnung sollte ferner auf Handelsmarken und sonstige
Markennamen Anwendung finden, die als nährwert- oder gesund
heitsbezogene Angabe ausgelegt werden können.

(5) Allgemeine Bezeichnungen, die traditionell zur Angabe einer Ei
genschaft einer Kategorie von Lebensmitteln oder Getränken ver
wendet werden, die Auswirkungen auf die menschliche Gesund
heit haben könnte, wie z.B. „Digestif“ oder „Hustenbonbon“,
sollten von der Anwendung dieser Verordnung ausgenommen
werden.

(6) Nährwertbezogene Angaben mit negativen Aussagen fallen nicht
unter den Anwendungsbereich dieser Verordnung; Mitgliedstaa
ten, die nationale Regelungen für negative nährwertbezogene An
gaben einzuführen gedenken, sollten dies der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 98/34/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und tech
nischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der
Informationsgesellschaft (1) mitteilen.

(7) Auf internationaler Ebene hat der Codex Alimentarius 1991 all
gemeine Leitsätze für Angaben und 1997 Leitsätze für die Ver
wendung nährwertbezogener Angaben verabschiedet. Die Codex-
Alimentarius-Kommission hat 2004 eine Änderung des letztge
nannten Dokuments verabschiedet. Dabei geht es um die Auf
nahme gesundheitsbezogener Angaben in die Leitsätze von
1997. Die in den Codex-Leitsätzen vorgegebenen Definitionen
und Bedingungen werden entsprechend berücksichtigt.

(8) Die in der Verordnung (EG) Nr. 2991/94 des Rates vom 5. De
zember 1994 mit Normen für Streichfette (2) vorgesehene Mög
lichkeit, für Streichfette die Angabe „fettarm“ zu verwenden,
sollte so bald wie möglich an die Bestimmungen dieser Verord
nung angepasst werden. Zwischenzeitlich gilt die Verordnung
(EG) Nr. 2991/94 für die darin erfassten Erzeugnisse.

(9) Es gibt eine Vielzahl von Nährstoffen und anderen Substanzen —
unter anderem Vitamine, Mineralstoffe einschließlich Spurenele
menten, Aminosäuren, essenzielle Fettsäuren, Ballaststoffe, ver
schiedene Pflanzen- und Kräuterextrakte und andere — mit er
nährungsbezogener oder physiologischer Wirkung, die in Lebens
mitteln vorhanden und Gegenstand entsprechender Angaben sein
können. Daher sollten allgemeine Grundsätze für alle Angaben
über Lebensmittel festgesetzt werden, um ein hohes Verbraucher
schutzniveau zu gewährleisten, dem Verbraucher die notwendigen
Informationen für eine sachkundige Entscheidung zu liefern und
gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Lebensmittelindustrie zu
schaffen.

(10) Lebensmittel, die mit entsprechenden Angaben beworben werden,
können vom Verbraucher als Produkte wahrgenommen werden,
die gegenüber ähnlichen oder anderen Produkten, denen solche
Nährstoffe oder andere Stoffe nicht zugesetzt sind, einen nähr
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wertbezogenen, physiologischen oder anderweitigen gesundheit
lichen Vorteil bieten. Dies kann den Verbraucher zu Entscheidun
gen veranlassen, die die Gesamtaufnahme einzelner Nährstoffe
oder anderer Substanzen unmittelbar in einer Weise beeinflussen,
die den einschlägigen wissenschaftlichen Empfehlungen wider
sprechen könnte. Um diesem potenziellen unerwünschten Effekt
entgegenzuwirken, wird es für angemessen erachtet, gewisse Ein
schränkungen für Produkte, die solche Angaben tragen, festzu
legen. In diesem Zusammenhang sind Faktoren wie das Vorhan
densein von bestimmten Substanzen in einem Produkt oder das
Nährwertprofil eines Produkts ein geeignetes Kriterium für die
Entscheidung, ob das Produkt Angaben tragen darf. Die Verwen
dung solcher Kriterien auf nationaler Ebene ist zwar für den
Zweck gerechtfertigt, dem Verbraucher sachkundige Entscheidun
gen über seine Ernährung zu ermöglichen, könnte jedoch zu Be
hinderungen des innergemeinschaftlichen Handels führen und
sollte daher auf Gemeinschaftsebene harmonisiert werden. Ge
sundheitsbezogene Information und Kommunikation zur Unter
stützung von Botschaften der nationalen Behörden oder der
Gemeinschaft über die Gefahren des Alkoholmissbrauchs sollten
nicht von dieser Verordnung erfasst werden.

(11) Durch die Anwendung des Nährwertprofils als Kriterium soll
vermieden werden, dass die nährwert- und gesundheitsbezogenen
Angaben den Ernährungsstatus eines Lebensmittels verschleiern
und so den Verbraucher irreführen können, wenn dieser bemüht
ist, durch ausgewogene Ernährung eine gesunde Lebensweise
anzustreben. Die in dieser Verordnung vorgesehenen Nährwert
profile sollten einzig dem Zweck dienen, festzulegen, unter wel
chen Voraussetzungen solche Angaben gemacht werden dürfen.
Sie sollten sich auf allgemein anerkannte wissenschaftliche Nach
weise über das Verhältnis zwischen Ernährung und Gesundheit
stützen. Die Nährwertprofile sollten jedoch auch Produktinnova
tionen ermöglichen und die Verschiedenartigkeit der Ernährungs
gewohnheiten und -traditionen sowie den Umstand, dass einzelne
Produkte eine bedeutende Rolle im Rahmen der Gesamternährung
spielen können, berücksichtigen.

(12) Bei der Festlegung von Nährwertprofilen sollten die Anteile ver
schiedener Nährstoffe und Substanzen mit ernährungsbezogener
Wirkung oder physiologischer Wirkung, insbesondere solcher wie
Fett, gesättigte Fettsäuren, trans-Fettsäuren, Salz/Natrium und Zu
cker, deren übermäßige Aufnahme im Rahmen der Gesamternäh
rung nicht empfohlen wird, sowie mehrfach und einfach unge
sättigte Fettsäuren, verfügbare Kohlenhydrate außer Zucker, Vi
tamine, Mineralstoffe, Proteine und Ballaststoffe, berücksichtigt
werden. Bei der Festlegung der Nährwertprofile sollten die ver
schiedenen Lebensmittelkategorien sowie der Stellenwert und die
Rolle dieser Lebensmittel in der Gesamternährung berücksichtigt
werden, und den verschiedenen Ernährungsgewohnheiten und
Konsummustern in den Mitgliedstaaten sollte gebührende Beach
tung geschenkt werden. Ausnahmen von der Anforderung, etab
lierte Nährwertprofile zu berücksichtigen, können für bestimmte
Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien je nach ihrer Rolle und
ihrer Bedeutung für die Ernährung der Bevölkerung erforderlich
sein. Dies würde eine komplexe technische Aufgabe bedeuten
und die Verabschiedung entsprechender Maßnahmen sollte daher
der Kommission übertragen werden, wobei den Empfehlungen
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit Rechnung
zu tragen ist.

(13) Die in der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 10. Juni 2002 über die Angleichung der
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Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungs
mittel (1) definierten Nahrungsergänzungsmittel, die in flüssiger
Form dargereicht werden und mehr als 1,2 % vol. Alkohol ent
halten, gelten nicht als Getränke im Sinne dieser Verordnung.

(14) Es gibt eine Vielzahl von Angaben, die derzeit bei der Kenn
zeichnung von Lebensmitteln und der Werbung hierfür in man
chen Mitgliedstaaten gemacht werden und sich auf Stoffe bezie
hen, deren positive Wirkung nicht nachgewiesen wurde bzw. zu
denen derzeit noch keine ausreichende Einigkeit in der Wissen
schaft besteht. Es muss sichergestellt werden, dass für Stoffe, auf
die sich eine Angabe bezieht, der Nachweis einer positiven er
nährungsbezogenen Wirkung oder physiologischen Wirkung er
bracht wird.

(15) Um zu gewährleisten, dass die Angaben der Wahrheit entspre
chen, muss die Substanz, die Gegenstand der Angabe ist, im
Endprodukt in einer ausreichenden Menge vorhanden bzw. im
umgekehrten Fall nicht vorhanden oder ausreichend reduziert
sein, um die behauptete ernährungsbezogene Wirkung oder phy
siologische Wirkung zu erzeugen. Die Substanz sollte zudem in
einer für den Körper verwertbaren Form verfügbar sein. Außer
dem sollte — falls sachgerecht — eine wesentliche Menge der
Substanz, die für die behauptete ernährungsbezogene Wirkung
oder physiologische Wirkung verantwortlich ist, durch den Ver
zehr einer vernünftigerweise anzunehmenden Menge des Lebens
mittels bereitgestellt werden.

(16) Es ist wichtig, dass Angaben über Lebensmittel vom Verbraucher
verstanden werden können und es ist angezeigt, alle Verbraucher
vor irreführenden Angaben zu schützen. Der Gerichtshof der Eu
ropäischen Gemeinschaften hat es allerdings in seiner Rechtspre
chung in Fällen im Zusammenhang mit Werbung seit dem Erlass
der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984
über irreführende und vergleichende Werbung (2) für erforderlich
gehalten, die Auswirkungen auf einen fiktiven typischen Verbrau
cher zu prüfen. Entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismä
ßigkeit und im Interesse der wirksamen Anwendung der darin
vorgesehenen Schutzmaßnahmen nimmt diese Verordnung den
normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durch
schnittsverbraucher unter Berücksichtigung sozialer, kultureller
und sprachlicher Faktoren nach der Auslegung des Gerichtshofs
als Maßstab, zielt mit ihren Bestimmungen jedoch darauf ab, die
Ausnutzung von Verbrauchern zu vermeiden, die aufgrund be
stimmter Charakteristika besonders anfällig für irreführende An
gaben sind. Richtet sich eine Angabe speziell an eine besondere
Verbrauchergruppe wie z.B. Kinder, so sollte die Auswirkung der
Angabe aus der Sicht eines Durchschnittsmitglieds dieser Gruppe
beurteilt werden. Der Begriff des Durchschnittsverbrauchers be
ruht dabei nicht auf einer statistischen Grundlage. Die nationalen
Gerichte und Verwaltungsbehörden müssen sich bei der Beurtei
lung der Frage, wie der Durchschnittsverbraucher in einem gege
benen Fall typischerweise reagieren würde, auf ihre eigene Ur
teilsfähigkeit unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Ge
richtshofs verlassen.

(17) Eine wissenschaftliche Absicherung sollte der Hauptaspekt sein,
der bei der Verwendung nährwert- und gesundheitsbezogener
Angaben berücksichtigt wird, und die Lebensmittelunternehmer,
die derartige Angaben verwenden, sollten diese auch begründen.
Eine Angabe sollte wissenschaftlich abgesichert sein, wobei alle
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verfügbaren wissenschaftlichen Daten berücksichtigt und die
Nachweise abgewogen werden sollten.

(18) Eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe sollte nicht ge
macht werden, wenn sie den allgemein akzeptierten Ernährungs-
und Gesundheitsgrundsätzen zuwiderläuft oder wenn sie zum
übermäßigen Verzehr eines Lebensmittels verleitet oder diesen
gutheißt oder von vernünftigen Ernährungsgewohnheiten ab
bringt.

(19) Angesichts des positiven Bildes, das Lebensmitteln durch nähr
wert- und gesundheitsbezogene Angaben verliehen wird, und der
potenziellen Auswirkung solcher Lebensmittel auf Ernährungsge
wohnheiten und die Gesamtaufnahme an Nährstoffen sollte der
Verbraucher in die Lage versetzt werden, den Nährwert insgesamt
zu beurteilen. Daher sollte die Nährwertkennzeichnung obligato
risch und bei allen Lebensmitteln, die gesundheitsbezogene An
gaben tragen, umfassend sein.

(20) Die Richtlinie 90/496/EWG des Rates vom 24. September 1990
über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln (1) enthält
allgemeine Vorschriften für die Nährwertkennzeichnung von Le
bensmitteln. Nach der genannten Richtlinie sollte die Nährwert
kennzeichnung zwingend vorgeschrieben sein, wenn auf dem Eti
kett, in der Aufmachung oder in der Werbung, mit Ausnahme
allgemeiner Werbeaussagen, eine nährwertbezogene Angabe ge
macht wurde. Bezieht sich eine nährwertbezogene Angabe auf
Zucker, gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe oder Natrium, so
sind die Angaben der in Artikel 4 Absatz 1 der
Richtlinie 90/496/EWG definierten Gruppe 2 zu machen. Im In
teresse eines hohen Verbraucherschutzniveaus sollte diese Pflicht,
die Angaben der Gruppe 2 zu liefern, entsprechend für gesund
heitsbezogene Angaben, mit Ausnahme allgemeiner Werbeaussa
gen, gelten.

(21) Es sollte eine Liste zulässiger nährwertbezogener Angaben und
der spezifischen Bedingungen für ihre Verwendung erstellt wer
den, beruhend auf den Verwendungsbedingungen für derartige
Angaben, die auf nationaler und internationaler Ebene vereinbart
sowie in Gemeinschaftsvorschriften festgelegt wurden. Für jede
Angabe, die als für den Verbraucher gleich bedeutend mit einer
in der oben genannten Aufstellung aufgeführten nährwertbezoge
nen Angabe angesehen wird, sollten die in dieser Aufstellung
angegebenen Verwendungsbedingungen gelten. So sollten bei
spielsweise für Angaben über den Zusatz von Vitaminen und
Mineralstoffen wie „mit …“, „mit wieder hergestelltem Gehalt
an …“, „mit Zusatz von …“, „mit … angereichert“ die Bedin
gungen gelten, die für die Angabe „Quelle von …“ festgelegt
wurden. Die Liste sollte zur Berücksichtigung des wissenschaft
lichen und technischen Fortschritts regelmäßig aktualisiert wer
den. Außerdem müssen bei vergleichenden Angaben dem End
verbraucher gegenüber die miteinander verglichenen Produkte
eindeutig identifiziert werden.

(22) Die Bedingungen für die Verwendung von Angaben wie „lak
tose-“ oder „glutenfrei“, die an eine Verbrauchergruppe mit be
stimmten Gesundheitsstörungen gerichtet sind, sollten in der
Richtlinie 89/398/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur Anglei
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Lebens
mittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind (2), gere
gelt werden. Überdies bietet die genannte Richtlinie die Möglich
keit, bei für den allgemeinen Verzehr bestimmten Lebensmitteln
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auf ihre Eignung für diese Verbrauchergruppen hinzuweisen, so
fern die Bedingungen für einen solchen Hinweis erfüllt sind. Bis
die Bedingungen für solche Hinweise auf Gemeinschaftsebene
festgelegt worden sind, können die Mitgliedstaaten einschlägige
nationale Maßnahmen beibehalten oder erlassen.

(23) Gesundheitsbezogene Angaben sollten für die Verwendung in der
Gemeinschaft nur nach einer wissenschaftlichen Bewertung auf
höchstmöglichem Niveau zugelassen werden. Damit eine einheit
liche wissenschaftliche Bewertung dieser Angaben gewährleistet
ist, sollte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
solche Bewertungen vornehmen. Der Antragsteller sollte auf An
trag Zugang zu seinem Dossier erhalten, um sich über den jewei
ligen Stand des Verfahrens zu informieren.

(24) Neben die Ernährung betreffenden gibt es zahlreiche andere Fak
toren, die den psychischen Zustand und die Verhaltensfunktion
beeinflussen können. Die Kommunikation über diese Funktionen
ist somit sehr komplex, und es ist schwer, in einer kurzen Angabe
bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln und in der Werbung
hierfür eine umfassende, wahrheitsgemäße und bedeutungsvolle
Aussage zu vermitteln. Daher ist es angebracht, bei der Verwen
dung von Angaben, die sich auf psychische oder verhaltenspsy
chologische Wirkungen beziehen, einen wissenschaftlichen Nach
weis zu verlangen.

(25) Im Lichte der Richtlinie 96/8/EG der Kommission vom 26. Feb
ruar 1996 über Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur Ge
wichtsverringerung (1), in der festgelegt ist, dass die Kennzeich
nung und die Verpackung der Erzeugnisse sowie die Werbung
hierfür keine Angaben über Dauer und Ausmaß der aufgrund
ihrer Verwendung möglichen Gewichtsabnahme enthalten dürfen,
wird es als angemessen betrachtet, diese Einschränkung auf alle
Lebensmittel auszudehnen.

(26) Andere gesundheitsbezogene Angaben als Angaben über die Re
duzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die
Gesundheit von Kindern, die sich auf allgemein anerkannte wis
senschaftliche Nachweise stützen, sollten einer anderen Art von
Bewertung und Zulassung unterzogen werden. Es ist daher erfor
derlich, nach Konsultation der Europäischen Behörde für Lebens
mittelsicherheit eine Gemeinschaftsliste solcher zulässiger Anga
ben zu erstellen. Ferner sollten zur Förderung der Innovation
diejenigen gesundheitsbezogenen Angaben, die auf neuen wissen
schaftlichen Nachweisen beruhen, einem beschleunigten Zulas
sungsverfahren unterzogen werden.

(27) Zur Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fort
schritt sollte die vorstehend erwähnte Liste umgehend geändert
werden, wann immer dies nötig ist. Eine solche Überarbeitung ist
eine Durchführungsmaßnahme technischer Art, deren Erlass der
Kommission übertragen werden sollte, um das Verfahren zu ver
einfachen und zu beschleunigen.

(28) Die Ernährung ist einer von vielen Faktoren, die das Auftreten
bestimmter Krankheiten beim Menschen beeinflussen. Andere
Faktoren wie Alter, genetische Veranlagung, körperliche Aktivi
tät, Konsum von Tabak und anderen Drogen, Umweltbelastungen
und Stress können ebenfalls das Auftreten von Krankheiten be
einflussen. Daher sollten für Angaben, die sich auf die Verringe
rung eines Krankheitsrisikos beziehen, spezifische Kennzeich
nungsvorschriften gelten.

(29) Damit sichergestellt ist, dass gesundheitsbezogene Angaben
wahrheitsgemäß, klar, verlässlich und für den Verbraucher bei
der Entscheidung für eine gesunde Ernährungsweise hilfreich
sind, sollte die Formulierung und Aufmachung gesundheitsbezo
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gener Angaben bei der Stellungnahme der Europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit und in anschließenden Verfahren be
rücksichtigt werden.

(30) In manchen Fällen kann die wissenschaftliche Risikobewertung
allein nicht alle Informationen bereitstellen, die für eine Risiko
managemententscheidung erforderlich sind. Andere legitime Fak
toren, die für die zu prüfende Frage relevant sind, sollten daher
ebenfalls berücksichtigt werden.

(31) Im Sinne der Transparenz und zur Vermeidung wiederholter An
träge auf Zulassung bereits bewerteter Angaben sollte die Kom
mission ein öffentliches Register mit den Listen solcher Angaben
erstellen und laufend aktualisieren.

(32) Zur Förderung von Forschung und Entwicklung in der Agrar-
und Lebensmittelindustrie sind die Investitionen, die von Innova
toren bei der Beschaffung von Informationen und Daten zur Un
terstützung eines Antrags auf Zulassung nach dieser Verordnung
getätigt werden, zu schützen. Dieser Schutz sollte jedoch befristet
werden, um die unnötige Wiederholung von Studien und Erpro
bungen zu vermeiden und den kleinen und mittleren Unterneh
men (KMU), die selten die finanzielle Kapazität zur Durchfüh
rung von Forschungstätigkeiten besitzen, den Zugang zur Ver
wendung von Angaben zu erleichtern.

(33) KMU bedeuten für die europäische Lebensmittelindustrie einen
erheblichen Mehrwert, was die Qualität und die Bewahrung un
terschiedlicher Ernährungsgewohnheiten betrifft. Zur Erleichte
rung der Umsetzung dieser Verordnung sollte die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit rechtzeitig insbesondere den
KMU geeignete technische Anweisungen und Hilfsmittel anbie
ten.

(34) Angesichts der besonderen Eigenschaften von Lebensmitteln, die
solche Angaben tragen, sollten den Überwachungsstellen neben
den üblichen Möglichkeiten zusätzliche Instrumente zur Verfü
gung gestellt werden, um eine effiziente Überwachung dieser
Produkte zu ermöglichen.

(35) Es sind angemessene Übergangsmaßnahmen erforderlich, damit
sich die Lebensmittelunternehmer an die Bestimmungen dieser
Verordnung anpassen können.

(36) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich das ordnungsgemäße
Funktionieren des Binnenmarkts für nährwert- und gesundheits
bezogene Angaben sicherzustellen und gleichzeitig ein hohes
Verbraucherschutzniveau zu bieten, auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend verwirklicht werden kann und daher besser auf
Gemeinschaftsebene zu verwirklichen ist, kann die Gemeinschaft
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten
Subsidiaritätsgrundsatz tätig werden. Entsprechend dem in dem
selben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese
Verordnung nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforder
liche Maß hinaus.

(37) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnah
men sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (1)
erlassen werden —

▼C1
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Mit dieser Verordnung werden die Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten über nährwert- und gesundheitsbezogene
Angaben harmonisiert, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Bin
nenmarkts zu gewährleisten und gleichzeitig ein hohes Verbraucher
schutzniveau zu bieten.

(2) Diese Verordnung gilt für nährwert- und gesundheitsbezogene
Angaben, die in kommerziellen Mitteilungen bei der Kennzeichnung
und Aufmachung von oder bei der Werbung für Lebensmittel gemacht
werden, die als solche an den Endverbraucher abgegeben werden sollen.

▼M1
Auf nicht vorverpackte Lebensmittel (einschließlich Frischprodukte wie
Obst, Gemüse oder Brot), die dem Endverbraucher oder Einrichtungen
zur Gemeinschaftsverpflegung zum Kauf angeboten werden, und auf
Lebensmittel, die entweder an der Verkaufsstelle auf Wunsch des Käuf
ers verpackt oder zum sofortigen Verkauf fertig verpackt werden, finden
Artikel 7 und Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b keine Anwen
dung. Einzelstaatliche Bestimmungen können angewandt werden, bis
gegebenenfalls Gemeinschaftsmaßnahmen zur Änderung nicht wesent
licher Bestimmungen dieser Verordnung, auch durch Ergänzung, nach
dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kon
trolle erlassen werden.

▼C1
Diese Verordnung gilt auch für Lebensmittel, die für Restaurants, Kran
kenhäuser, Schulen, Kantinen und ähnliche Einrichtungen zur Gemein
schaftsverpflegung bestimmt sind.

(3) Handelsmarken, Markennamen oder Phantasiebezeichnungen, die
in der Kennzeichnung, Aufmachung oder Werbung für ein Lebensmittel
verwendet werden und als nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe
aufgefasst werden können, dürfen ohne die in dieser Verordnung vor
gesehenen Zulassungsverfahren verwendet werden, sofern der betreffen
den Kennzeichnung, Aufmachung oder Werbung eine nährwert- oder
gesundheitsbezogene Angabe beigefügt ist, die dieser Verordnung ent
spricht.

▼M1
(4) Im Fall allgemeiner Bezeichnungen, die traditionell zur Angabe
einer Eigenschaft einer Kategorie von Lebensmitteln oder Getränken
verwendet werden und die auf Auswirkungen auf die menschliche Ge
sundheit hindeuten könnten, kann auf Antrag der betroffenen Lebens
mittelunternehmer eine Ausnahme von Absatz 3, die eine Änderung
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung
bewirkt, nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfah
ren mit Kontrolle erlassen werden. Der Antrag ist an die zuständige
nationale Behörde eines Mitgliedstaats zu richten, die ihn unverzüglich
an die Kommission weiterleitet. Die Kommission erlässt und veröffent
licht Regeln, nach denen Lebensmittelunternehmer derartige Anträge
stellen können, um sicherzustellen, dass der Antrag in transparenter
Weise und innerhalb einer vertretbaren Frist bearbeitet wird.

▼C1
(5) Diese Verordnung gilt unbeschadet der folgenden Bestimmungen
des Gemeinschaftsrechts:

▼C1
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a) Richtlinie 89/398/EWG und Richtlinien, die über Lebensmittel er
lassen werden, die für besondere Ernährungszwecke bestimmt sind;

b) Richtlinie 80/777/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 zur Anglei
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gewin
nung von und den Handel mit natürlichen Mineralwässern (1);

c) Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (2);

d) Richtlinie 2002/46/EG.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung

a) gelten für „Lebensmittel“, „Lebensmittelunternehmer“, „Inverkehr
bringen“ und „Endverbraucher“ die Begriffsbestimmungen in Arti
kel 2 und Artikel 3 Nummern 3, 8 und 18 der Verordnung (EG)
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europä
ischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (3);

b) gilt für „Nahrungsergänzungsmittel“ die Begriffsbestimmung der
Richtlinie 2002/46/EG;

c) gelten für „Nährwertkennzeichnung“, „Eiweiß“, „Kohlenhydrat“,
„Zucker“, „Fett“, „gesättigte Fettsäuren“, „einfach ungesättigte Fett
säuren“, „mehrfach ungesättigte Fettsäuren“ und „Ballaststoffe“ die
Begriffsbestimmungen der Richtlinie 90/496/EWG;

d) gilt für „Kennzeichnung“ die Begriffsbestimmung in Artikel 1 Ab
satz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2000/13/EG.

(2) Ferner bezeichnet der Ausdruck

1. „Angabe“ jede Aussage oder Darstellung, die nach dem Gemein
schaftsrecht oder den nationalen Vorschriften nicht obligatorisch
ist, einschließlich Darstellungen durch Bilder, grafische Elemente
oder Symbole in jeder Form, und mit der erklärt, suggeriert oder
auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Lebens
mittel besondere Eigenschaften besitzt;

2. „Nährstoff“ ein Protein, ein Kohlenhydrat, ein Fett, einen Ballast
stoff, Natrium, eines der im Anhang der Richtlinie 90/496/EWG
aufgeführten Vitamine und Mineralstoffe, sowie jeden Stoff, der zu
einer dieser Kategorien gehört oder Bestandteil eines Stoffes aus
einer dieser Kategorien ist;

3. „andere Substanz“ einen anderen Stoff als einen Nährstoff, der eine
ernährungsbezogene Wirkung oder eine physiologische Wirkung hat;

4. „nährwertbezogene Angabe“ jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert
oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Le
bensmittel besondere positive Nährwerteigenschaften besitzt, und
zwar aufgrund

a) der Energie (des Brennwerts), die es

i) liefert,

▼C1
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ii) in vermindertem oder erhöhtem Maße liefert oder

iii) nicht liefert, und/oder

b) der Nährstoffe oder anderen Substanzen, die es

i) enthält,

ii) in verminderter oder erhöhter Menge enthält oder

iii) nicht enthält;

5. „gesundheitsbezogene Angabe“ jede Angabe, mit der erklärt, sugge
riert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein
Zusammenhang zwischen einer Lebensmittelkategorie, einem Le
bensmittel oder einem seiner Bestandteile einerseits und der Gesund
heit andererseits besteht;

6. „Angabe über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos“ jede An
gabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Aus
druck gebracht wird, dass der Verzehr einer Lebensmittelkategorie,
eines Lebensmittels oder eines Lebensmittelbestandteils einen Risi
kofaktor für die Entwicklung einer Krankheit beim Menschen deut
lich senkt;

7. „Behörde“ die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die
durch die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 eingesetzt wurde.

KAPITEL II

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Artikel 3

Allgemeine Grundsätze für alle Angaben

Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben dürfen bei der Kennzeich
nung und Aufmachung von Lebensmitteln, die in der Gemeinschaft in
Verkehr gebracht werden, bzw. bei der Werbung hierfür nur verwendet
werden, wenn sie der vorliegenden Verordnung entsprechen.

Unbeschadet der Richtlinien 2000/13/EG und 84/450/EWG dürfen die
verwendeten nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben

a) nicht falsch, mehrdeutig oder irreführend sein;

b) keine Zweifel über die Sicherheit und/oder die ernährungsphysiolo
gische Eignung anderer Lebensmittel wecken;

c) nicht zum übermäßigen Verzehr eines Lebensmittels ermutigen oder
diesen wohlwollend darstellen;

▼M1
d) nicht erklären, suggerieren oder auch nur mittelbar zum Ausdruck

bringen, dass eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung
generell nicht die erforderlichen Mengen an Nährstoffen liefern
kann; bei Nährstoffen, von denen eine ausgewogene und abwechs
lungsreiche Ernährung keine ausreichenden Mengen liefern kann,
können unter Beachtung der in Mitgliedstaaten vorliegenden beson
deren Umstände abweichende Regelungen, einschließlich der Bedin
gungen für ihre Anwendung zur Änderung nicht wesentlicher Be
stimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung nach dem in Arti
kel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlas
sen werden;

▼C1
e) nicht — durch eine Textaussage oder durch Darstellungen in Form

von Bildern, grafischen Elementen oder symbolische Darstellungen
— auf Veränderungen bei Körperfunktionen Bezug nehmen, die
beim Verbraucher Ängste auslösen oder daraus Nutzen ziehen könn
ten.

▼C1
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Artikel 4

Bedingungen für die Verwendung nährwert- und
gesundheitsbezogener Angaben

▼M1
(1) Bis zum 19. Januar 2009 legt die Kommission spezifische Nähr
wertprofile, einschließlich der Ausnahmen, fest, denen Lebensmittel
oder bestimmte Lebensmittelkategorien entsprechen müssen, um nähr
wert- oder gesundheitsbezogene Angaben tragen zu dürfen, sowie die
Bedingungen für die Verwendung von nährwert- oder gesundheitsbezo
genen Angaben bei Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien in Be
zug auf die Nährwertprofile. Diese Maßnahmen zur Änderungen nicht
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung wer
den nach dem in dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsver
fahren mit Kontrolle erlassen.

▼C1
Die Nährwertprofile für Lebensmittel und/oder bestimmte Lebensmittel
kategorien werden insbesondere unter Berücksichtigung folgender Fak
toren festgelegt:

a) der Mengen bestimmter Nährstoffe und anderer Substanzen, die in
dem betreffenden Lebensmittel enthalten sind, wie z.B. Fett, gesät
tigte Fettsäuren, trans-Fettsäuren, Zucker und Salz/Natrium;

b) der Rolle und der Bedeutung des Lebensmittels (oder der Lebens
mittelkategorie) und seines (oder ihres) Beitrags zur Ernährung der
Bevölkerung allgemein oder gegebenenfalls bestimmter Risikogrup
pen, einschließlich Kindern;

c) der gesamten Nährwertzusammensetzung des Lebensmittels und des
Vorhandenseins von Nährstoffen, deren Wirkung auf die Gesundheit
wissenschaftlich anerkannt ist.

Die Nährwertprofile stützen sich auf wissenschaftliche Nachweise über
die Ernährung und ihre Bedeutung für die Gesundheit.

Bei der Festlegung der Nährwertprofile fordert die Kommission die
Behörde auf, binnen zwölf Monaten sachdienliche wissenschaftliche
Ratschläge zu erarbeiten, die sich auf folgende Kernfragen konzentrie
ren:

i) ob Nährwertprofile für Lebensmittel generell und/oder für Lebens
mittelkategorien erarbeitet werden sollten

ii) die Auswahl und Ausgewogenheit der zu berücksichtigenden Nähr
stoffe

iii) die Wahl der Referenzqualität/Referenzbasis für Nährwertprofile

iv) den Berechnungsansatz für die Nährwertprofile

v) die Durchführbarkeit und die Erprobung eines vorgeschlagenen Sys
tems.

Bei der Festlegung der Nährwertprofile führt die Kommission Anhö
rungen der Interessengruppen, insbesondere von Lebensmittelunterneh
mern und Verbraucherverbänden, durch.

▼M1
Nährwertprofile und die Bedingungen für ihre Verwendung, die eine
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch
Ergänzung bewirken, werden zur Berücksichtigung maßgeblicher wis
senschaftlicher Entwicklungen nach Anhörung der Interessengruppen,
insbesondere von Lebensmittelunternehmern und Verbraucherverbän
den, nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren
mit Kontrolle aktualisiert.

▼C1
(2) Abweichend von Absatz 1 sind nährwertbezogene Angaben zu
lässig,

▼C1
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a) die sich auf die Verringerung von Fett, gesättigten Fettsäuren, trans-
Fettsäuren, Zucker und Salz/Natrium beziehen, ohne Bezugnahme
auf ein Profil für den/die konkreten Nährstoff(e), zu dem/denen die
Angabe gemacht wird, sofern sie den Bedingungen dieser Verord
nung entsprechen;

b) wenn ein einziger Nährstoff das Nährstoffprofil übersteigt, sofern in
unmittelbarer Nähe der nährwertbezogenen Angabe auf derselben
Seite und genau so deutlich sichtbar wie diese ein Hinweis auf
diesen Nährstoff angebracht wird. Dieser Hinweis lautet: „Hoher
Gehalt an (1)“.

(3) Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenpro
zent dürfen keine gesundheitsbezogenen Angaben tragen.

Bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumen
prozent sind nur nährwertbezogene Angaben zulässig, die sich auf einen
geringen Alkoholgehalt oder eine Reduzierung des Alkoholgehalts oder
eine Reduzierung des Brennwerts beziehen.

(4) In Ermangelung spezifischer Gemeinschaftsbestimmungen über
nährwertbezogene Angaben zu geringem Alkoholgehalt oder dem redu
zierten bzw. nicht vorhandenen Alkoholgehalt oder Brennwert von Ge
tränken, die normalerweise Alkohol enthalten, können nach Maßgabe
der Bestimmungen des Vertrags die einschlägigen einzelstaatlichen Re
gelungen angewandt werden.

▼M1
(5) Maßnahmen zur Bestimmung anderer als der in Absatz 3 genann
ten Lebensmittel oder Kategorien von Lebensmitteln, bei denen die
Verwendung nährwert- oder gesundheitsbezogener Angaben einge
schränkt oder verboten werden soll, und zur Änderung nicht wesent
licher Bestimmungen dieser Verordnung können im Licht wissenschaft
licher Nachweise nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten Rege
lungsverfahren mit Kontrolle erlassen werden.

▼C1

Artikel 5

Allgemeine Bedingungen

(1) Die Verwendung nährwert- und gesundheitsbezogener Angaben
ist nur zulässig, wenn die nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Es ist anhand allgemein anerkannter wissenschaftlicher Nachweise
nachgewiesen, dass das Vorhandensein, das Fehlen oder der verrin
gerte Gehalt des Nährstoffs oder der anderen Substanz, auf die sich
die Angabe bezieht, in einem Lebensmittel oder einer Kategorie von
Lebensmitteln eine positive ernährungsbezogene Wirkung oder phy
siologische Wirkung hat.

b) Der Nährstoff oder die andere Substanz, für die die Angabe gemacht
wird,

i) ist im Endprodukt in einer gemäß dem Gemeinschaftsrecht signi
fikanten Menge oder, wo einschlägige Bestimmungen nicht be
stehen, in einer Menge vorhanden, die nach allgemein anerkann
ten wissenschaftlichen Nachweisen geeignet ist, die behauptete
ernährungsbezogene Wirkung oder physiologische Wirkung zu
erzielen, oder

ii) ist nicht oder in einer verringerten Menge vorhanden, was nach
allgemein anerkannten wissenschaftlichen Nachweisen geeignet
ist, die behauptete ernährungsbezogene Wirkung oder physiolo
gische Wirkung zu erzielen.

▼C1
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c) Soweit anwendbar liegt der Nährstoff oder die andere Substanz, auf
die sich die Angabe bezieht, in einer Form vor, die für den Körper
verfügbar ist.

d) Die Menge des Produkts, deren Verzehr vernünftigerweise erwartet
werden kann, liefert eine gemäß dem Gemeinschaftsrecht signifi
kante Menge des Nährstoffs oder der anderen Substanz, auf die
sich die Angabe bezieht, oder, wo einschlägige Bestimmungen nicht
bestehen, eine signifikante Menge, die nach allgemein anerkannten
wissenschaftlichen Nachweisen geeignet ist, die behauptete ernäh
rungsbezogene Wirkung oder physiologische Wirkung zu erzielen.

e) Die besonderen Bedingungen in Kapitel III bzw. Kapitel IV, soweit
anwendbar, sind erfüllt.

(2) Die Verwendung nährwert- oder gesundheitsbezogener Angaben
ist nur zulässig, wenn vom durchschnittlichen Verbraucher erwartet
werden kann, dass er die positive Wirkung, wie sie in der Angabe
dargestellt wird, versteht.

(3) Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben müssen sich gemäß
der Anweisung des Herstellers auf das verzehrfertige Lebensmittel be
ziehen.

Artikel 6

Wissenschaftliche Absicherung von Angaben

(1) Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben müssen sich auf
allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise stützen und durch
diese abgesichert sein.

(2) Ein Lebensmittelunternehmer, der eine nährwert- oder gesund
heitsbezogene Angabe macht, muss die Verwendung dieser Angabe be
gründen.

(3) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können einen Le
bensmittelunternehmer oder eine Person, die ein Produkt in Verkehr
bringt, verpflichten, alle einschlägigen Angaben zu machen und Daten
vorzulegen, die die Übereinstimmung mit dieser Verordnung belegen.

Artikel 7

Nährwertkennzeichnung

Die Verpflichtung, bei einer nährwertbezogenen Angabe auch Angaben
im Sinne der Richtlinie 90/496/EWG zu machen, und die entsprechen
den Modalitäten gelten sinngemäß für gesundheitsbezogene Angaben
mit Ausnahme produktübergreifender Werbeaussagen. Jedoch handelt
es sich dabei um die Angaben der in Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie
90/496/EWG definierten Gruppe 2.

Zusätzlich sind — sofern anwendbar — für Stoffe, die Gegenstand einer
nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angabe sind und nicht in der
Nährwertkennzeichnung erscheinen, die jeweiligen Mengen in demsel
ben Sichtfeld in unmittelbarer Nähe dieser Nährwertkennzeichnung ge
mäß Artikel 6 der Richtlinie 90/496/EWG anzugeben.

Im Falle von Nahrungsergänzungsmitteln ist die Nährwertkennzeich
nung gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2002/46/EG anzugeben.

▼C1
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KAPITEL III

NÄHRWERTBEZOGENE ANGABEN

Artikel 8

Besondere Bedingungen

(1) Nährwertbezogene Angaben dürfen nur gemacht werden, wenn
sie im Anhang aufgeführt sind und den in dieser Verordnung festge
legten Bedingungen entsprechen.

▼M1
(2) Änderungen des Anhangs werden nach dem in Artikel 25 Ab
satz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle, gegebenenfalls
nach Anhörung der Behörde, erlassen. Gegebenenfalls bezieht die Kom
mission Interessengruppen, insbesondere Lebensmittelunternehmer und
Verbraucherverbände, ein, um die Wahrnehmung und das Verständnis
der betreffenden Angaben zu bewerten.

▼C1

Artikel 9

Vergleichende Angaben

(1) Unbeschadet der Richtlinie 84/450/EWG ist ein Vergleich nur
zwischen Lebensmitteln derselben Kategorie und unter Berücksichti
gung einer Reihe von Lebensmitteln dieser Kategorie zulässig. Der
Unterschied in der Menge eines Nährstoffs und/oder im Brennwert ist
anzugeben, und der Vergleich muss sich auf dieselbe Menge des Le
bensmittels beziehen.

(2) Vergleichende nährwertbezogene Angaben müssen die Zusam
mensetzung des betreffenden Lebensmittels mit derjenigen einer Reihe
von Lebensmitteln derselben Kategorie vergleichen, deren Zusammen
setzung die Verwendung einer Angabe nicht erlaubt, darunter auch Le
bensmittel anderer Marken.

KAPITEL IV

GESUNDHEITSBEZOGENE ANGABEN

Artikel 10

Spezielle Bedingungen

(1) Gesundheitsbezogene Angaben sind verboten, sofern sie nicht
den allgemeinen Anforderungen in Kapitel II und den speziellen Anfor
derungen im vorliegenden Kapitel entsprechen, gemäß dieser Verord
nung zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben gemäß den
Artikeln 13 und 14 aufgenommen sind.

(2) Gesundheitsbezogene Angaben dürfen nur gemacht werden, wenn
die Kennzeichnung oder, falls diese Kennzeichnung fehlt, die Aufma
chung der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung folgende Infor
mationen tragen:

a) einen Hinweis auf die Bedeutung einer abwechslungsreichen und
ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise,

b) Informationen zur Menge des Lebensmittels und zum Verzehrmuster,
die erforderlich sind, um die behauptete positive Wirkung zu erzie
len,

c) gegebenenfalls einen Hinweis an Personen, die es vermeiden sollten,
dieses Lebensmittel zu verzehren, und
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d) einen geeigneten Warnhinweis bei Produkten, die bei übermäßigem
Verzehr eine Gesundheitsgefahr darstellen könnten.

(3) Verweise auf allgemeine, nichtspezifische Vorteile des Nährstoffs
oder Lebensmittels für die Gesundheit im Allgemeinen oder das ge
sundheitsbezogene Wohlbefinden sind nur zulässig, wenn ihnen eine
in einer der Listen nach Artikel 13 oder 14 enthaltene spezielle gesund
heitsbezogene Angabe beigefügt ist.

(4) Gegebenenfalls werden nach dem in Artikel 25 Absatz 2 genann
ten Verfahren und, falls erforderlich, nach der Anhörung der Interessen
gruppen, insbesondere von Lebensmittelunternehmern und Verbraucher
verbänden, Leitlinien für die Durchführung dieses Artikels angenom
men.

Artikel 11

Nationale Vereinigungen von Fachleuten der Bereiche Medizin,
Ernährung oder Diätetik und karitative medizinische Einrichtungen

Fehlen spezifische Gemeinschaftsvorschriften über Empfehlungen oder
Bestätigungen von nationalen Vereinigungen von Fachleuten der Berei
che Medizin, Ernährung oder Diätetik oder karitativen gesundheitsbezo
genen Einrichtungen, so können nach Maßgabe der Bestimmungen des
Vertrags einschlägige nationale Regelungen angewandt werden.

Artikel 12

Beschränkungen der Verwendung bestimmter gesundheitsbezogener
Angaben

Die folgenden gesundheitsbezogenen Angaben sind nicht zulässig:

a) Angaben, die den Eindruck erwecken, durch Verzicht auf das Le
bensmittel könnte die Gesundheit beeinträchtigt werden;

b) Angaben über Dauer und Ausmaß der Gewichtsabnahme;

c) Angaben, die auf Empfehlungen von einzelnen Ärzten oder Vertre
tern medizinischer Berufe und von Vereinigungen, die nicht in Arti
kel 11 genannt werden, verweisen.

Artikel 13

Andere gesundheitsbezogene Angaben als Angaben über die
Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und

die Gesundheit von Kindern

(1) In der in Absatz 3 vorgesehenen Liste genannte gesundheitsbezo
gene Angaben, die

a) die Bedeutung eines Nährstoffs oder einer anderen Substanz für
Wachstum, Entwicklung und Körperfunktionen,

b) die psychischen Funktionen oder Verhaltensfunktionen oder

c) unbeschadet der Richtlinie 96/8/EG die schlank machenden oder
gewichtskontrollierenden Eigenschaften des Lebensmittels oder die
Verringerung des Hungergefühls oder ein verstärktes Sättigungsge
fühl oder eine verringerte Energieaufnahme durch den Verzehr des
Lebensmittels

beschreiben oder darauf verweisen, dürfen gemacht werden, ohne den
Verfahren der Artikel 15 bis 19 zu unterliegen, wenn sie

i) sich auf allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise stützen
und

ii) vom durchschnittlichen Verbraucher richtig verstanden werden.
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(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens am
31. Januar 2008 Listen von Angaben gemäß Absatz 1 zusammen mit
den für sie geltenden Bedingungen und mit Hinweisen auf die entspre
chende wissenschaftliche Absicherung.

▼M1
(3) Nach Anhörung der Behörde verabschiedet die Kommission nach
dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kon
trolle spätestens am 31. Januar 2010 als Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung eine Gemein
schaftsliste zulässiger Angaben gemäß Absatz 1 sowie alle für die Ver
wendung dieser Angaben notwendigen Bedingungen.

(4) Änderungen an der in Absatz 3 genannten Liste, die auf allge
mein anerkannten wissenschaftlichen Nachweisen beruhen, und zur Än
derung nicht wesentlicher Elemente dieser Verordnung durch Ergänzung
werden nach Anhörung der Behörde auf eigene Initiative der Kommis
sion oder auf Antrag eines Mitgliedstaats nach dem in Artikel 25 Ab
satz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

▼C1
(5) Weitere Angaben, die auf neuen wissenschaftlichen Nachweisen
beruhen und/oder einen Antrag auf den Schutz geschützter Daten ent
halten, werden nach dem Verfahren des Artikels 18 in die in Absatz 3
genannte Liste aufgenommen, mit Ausnahme der Angaben über die
Entwicklung und die Gesundheit von Kindern, die nach dem Verfahren
der Artikel 15, 16, 17 und 19 zugelassen werden.

Artikel 14

Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos sowie
Angaben über die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern

▼M2
(1) Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
2000/13/EG können die folgenden Angaben gemacht werden, wenn sie
nach dem Verfahren der Artikel 15, 16, 17 und 19 der vorliegenden
Verordnung zur Aufnahme in eine Gemeinschaftsliste zulässiger Anga
ben und aller erforderlichen Bedingungen für die Verwendung dieser
Angaben zugelassen worden sind:

a) Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos,

b) Angaben über die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern.

▼C1
(2) Zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen dieser Verordnung
und den spezifischen Anforderungen in Absatz 1 muss bei Angaben
über die Verringerung eines Krankheitsrisikos die Kennzeichnung
oder, falls diese Kennzeichnung fehlt, die Aufmachung der Lebensmittel
und die Lebensmittelwerbung außerdem eine Erklärung dahin gehend
enthalten, dass die Krankheit, auf die sich die Angabe bezieht, durch
mehrere Risikofaktoren bedingt ist und dass die Veränderung eines
dieser Risikofaktoren eine positive Wirkung haben kann oder auch
nicht.

Artikel 15

Beantragung der Zulassung

(1) Bei Bezugnahme auf diesen Artikel ist ein Antrag auf Zulassung
nach Maßgabe der nachstehenden Absätze zu stellen.

(2) Der Antrag wird der zuständigen nationalen Behörde eines Mit
gliedstaats zugeleitet.

a) Die zuständige nationale Behörde
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i) bestätigt den Erhalt eines Antrags schriftlich innerhalb von 14 Ta
gen nach Eingang. In der Bestätigung ist das Datum des An
tragseingangs zu vermerken;

ii) informiert die Behörde unverzüglich und

iii) stellt der Behörde den Antrag und alle vom Antragsteller ergän
zend vorgelegten Informationen zur Verfügung.

b) Die Behörde

i) unterrichtet die Mitgliedstaaten und die Kommission unverzüg
lich über den Antrag und stellt ihnen den Antrag sowie alle vom
Antragsteller ergänzend vorgelegten Informationen zur Verfü
gung;

ii) stellt die in Absatz 3 Buchstabe g genannte Zusammenfassung
des Antrags der Öffentlichkeit zur Verfügung.

(3) Der Antrag muss Folgendes enthalten:

a) Name und Anschrift des Antragstellers;

b) Bezeichnung des Nährstoffs oder der anderen Substanz oder des
Lebensmittels oder der Lebensmittelkategorie, wofür die gesund
heitsbezogene Angabe gemacht werden soll, sowie die jeweiligen
besonderen Eigenschaften;

c) eine Kopie der Studien einschließlich — soweit verfügbar — unab
hängiger und nach dem Peer-Review-Verfahren erstellter Studien zu
der gesundheitsbezogenen Angabe sowie alle sonstigen verfügbaren
Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass die gesundheitsbezogene An
gabe die Kriterien dieser Verordnung erfüllt;

d) gegebenenfalls einen Hinweis, welche Informationen als eigentums
rechtlich geschützt einzustufen sind, zusammen mit einer entspre
chenden nachprüfbaren Begründung;

e) eine Kopie anderer wissenschaftlicher Studien, die für die gesund
heitsbezogene Angabe relevant sind;

f) einen Vorschlag für die Formulierung der gesundheitsbezogenen An
gabe, deren Zulassung beantragt wird, gegebenenfalls einschließlich
spezieller Bedingungen für die Verwendung;

g) eine Zusammenfassung des Antrags.

(4) Nach vorheriger Anhörung der Behörde legt die Kommission
nach dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Verfahren Durchführungs
vorschriften zum vorliegenden Artikel, einschließlich Vorschriften zur
Erstellung und Vorlage des Antrags, fest.

(5) Um den Lebensmittelunternehmern, insbesondere den KMU, bei
der Vorbereitung und Stellung eines Antrags auf wissenschaftliche Be
wertung behilflich zu sein, stellt die Kommission in enger Zusammen
arbeit mit der Behörde geeignete technische Anleitungen und Hilfsmittel
bereit.

Artikel 16

Stellungnahme der Behörde

(1) Bei der Abfassung ihrer Stellungnahme hält die Behörde eine
Frist von fünf Monaten ab dem Datum des Eingangs eines gültigen
Antrags ein. Wenn die Behörde beim Antragsteller zusätzliche Informa
tionen gemäß Absatz 2 anfordert, wird diese Frist um bis zu zwei
Monate nach dem Datum des Eingangs der vom Antragsteller übermit
telten Informationen verlängert.

(2) Die Behörde — oder über sie eine nationale zuständige Behörde
— kann gegebenenfalls den Antragsteller auffordern, die Unterlagen
zum Antrag innerhalb einer bestimmten Frist zu ergänzen.
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(3) Zur Vorbereitung ihrer Stellungnahme überprüft die Behörde, ob

a) die gesundheitsbezogene Angabe durch wissenschaftliche Nachweise
abgesichert ist;

b) die Formulierung der gesundheitsbezogenen Angabe den Kriterien
dieser Verordnung entspricht.

(4) Wird in der Stellungnahme die Zulassung der Verwendung der
gesundheitsbezogenen Angabe befürwortet, so muss sie außerdem fol
gende Informationen enthalten:

a) Name und Anschrift des Antragstellers;

b) Bezeichnung des Nährstoffs oder der anderen Substanz oder des
Lebensmittels oder der Lebensmittelkategorie, wofür die gesund
heitsbezogene Angabe gemacht werden soll, sowie die jeweiligen
besonderen Eigenschaften;

c) einen Vorschlag für die Formulierung der gesundheitsbezogenen An
gabe, gegebenenfalls einschließlich der speziellen Bedingungen für
ihre Verwendung;

d) gegebenenfalls Bedingungen für die oder Beschränkungen der Ver
wendung des Lebensmittels und/oder zusätzliche Erklärungen oder
Warnungen, die die gesundheitsbezogene Angabe auf dem Etikett
oder bei der Werbung begleiten sollten.

(5) Die Behörde übermittelt der Kommission, den Mitgliedstaaten
und dem Antragsteller ihre Stellungnahme einschließlich eines Berichts
mit der Beurteilung der gesundheitsbezogenen Angabe, einer Begrün
dung ihrer Stellungnahme und über die Informationen, auf denen ihre
Stellungnahme beruht.

(6) Die Behörde veröffentlicht ihre Stellungnahme gemäß Artikel 38
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002.

Der Antragsteller bzw. Vertreter der Öffentlichkeit können innerhalb
von 30 Tagen nach dieser Veröffentlichung gegenüber der Kommission
Bemerkungen dazu abgeben.

Artikel 17

Gemeinschaftszulassung

(1) Innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Stellungnahme der
Behörde legt die Kommission dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten
Ausschuss einen Entwurf für eine Entscheidung über die Listen der
zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben vor, wobei die Stellung
nahme der Behörde, alle einschlägigen Bestimmungen des Gemein
schaftsrechts und andere für den jeweils zu prüfenden Sachverhalt rele
vante legitime Faktoren berücksichtigt werden. Stimmt der Entwurf der
Entscheidung nicht mit der Stellungnahme der Behörde überein, so
erläutert die Kommission die Gründe für die Abweichung.

(2) Jeder Entwurf für eine Entscheidung zur Änderung der Listen der
zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben enthält die in Artikel 16
Absatz 4 genannten Informationen.

▼M1
(3) Die endgültige Entscheidung über den Antrag zur Änderung nicht
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung wird
nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle getroffen.

In den Fällen, in denen die Kommission auf das Ersuchen eines An
tragstellers um den Schutz geschützter Daten hin beabsichtigt, die Ver
wendung der Angabe zugunsten des Antragstellers einzuschränken, gilt
jedoch folgendes:
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a) Eine Entscheidung über die Zulassung der Angabe wird nach dem in
Artikel 25 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren getroffen. In
solchen Fällen wird die erteilte Zulassung nach fünf Jahren ungültig.

b) Vor Ablauf der fünf Jahre legt die Kommission, falls die Angabe
immer noch den Anforderungen dieser Verordnung entspricht, einen
Entwurf von Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung zur Zulassung der An
gabe ohne Einschränkung ihrer Verwendung vor; über diesen Ent
wurf wird nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungs
verfahren mit Kontrolle entschieden.

▼C1
(4) Die Kommission unterrichtet den Antragsteller unverzüglich über
die Entscheidung und veröffentlicht die Einzelheiten dieser Entschei
dung im Amtsblatt der Europäischen Union.

(5) Gesundheitsbezogene Angaben, die in den Listen nach den Arti
keln 13 und 14 enthalten sind, können von jedem Lebensmittelunter
nehmer unter den für sie geltenden Bedingungen verwendet werden,
wenn ihre Verwendung nicht nach Artikel 21 eingeschränkt ist.

(6) Die Erteilung der Zulassung schränkt die allgemeine zivil- und
strafrechtliche Haftung eines Lebensmittelunternehmens für das betref
fende Lebensmittel nicht ein.

Artikel 18

Angaben gemäß Artikel 13 Absatz 5

(1) Ein Lebensmittelunternehmer, der eine gesundheitsbezogene An
gabe zu verwenden beabsichtigt, die nicht in der in Artikel 13 Absatz 3
vorgesehenen Liste aufgeführt ist, kann die Aufnahme der Angabe in
diese Liste beantragen.

(2) Der Aufnahmeantrag ist bei der zuständigen nationalen Behörde
eines Mitgliedstaats einzureichen, die den Eingang des Antrags inner
halb von 14 Tagen nach Eingang schriftlich bestätigt. In der Bestätigung
ist das Datum des Eingangs des Antrags anzugeben. Der Antrag muss
die in Artikel 15 Absatz 3 aufgeführten Daten und eine Begründung
enthalten.

(3) Der gültige Antrag, der gemäß den in Artikel 15 Absatz 5 ge
nannten Anweisungen erstellt wurde, sowie alle vom Antragsteller über
mittelten Informationen werden unverzüglich der Behörde für eine wis
senschaftliche Bewertung sowie der Kommission und den Mitgliedstaa
ten zur Kenntnisnahme übermittelt. Die Behörde gibt ihre Stellung
nahme innerhalb einer Frist von fünf Monaten ab dem Datum des Ein
gangs des Antrags ab. Diese Frist kann um bis zu einem Monat ver
längert werden, falls es die Behörde für erforderlich erachtet, zusätzliche
Informationen vom Antragsteller anzufordern. In diesem Fall übermittelt
der Antragsteller die angeforderten Informationen binnen 15 Tagen ab
dem Datum des Erhalts der Anfrage der Behörde.

Das Verfahren des Artikels 16 Absatz 3 Buchstaben a und b, Absatz 5
und Absatz 6 findet sinngemäß Anwendung.

(4) Gibt die Behörde nach der wissenschaftlichen Bewertung eine
Stellungnahme zu Gunsten der Aufnahme der betreffenden Angabe in
die in Artikel 13 Absatz 3 vorgesehene Liste ab, so entscheidet die
Kommission binnen zwei Monaten nach Eingang der Stellungnahme
der Behörde, und nachdem sie die Mitgliedstaaten konsultiert hat,
über den Antrag, wobei sie die Stellungnahme der Behörde, alle ein
schlägigen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts und sonstige für die
betreffende Angelegenheit relevante legitime Faktoren berücksichtigt.

▼M1
(5) Gibt die Behörde eine Stellungnahme ab, in der die Aufnahme
der betreffenden Angabe in die in Absatz 4 genannte Liste nicht befür
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wortet wird, wird nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten Rege
lungsverfahren mit Kontrolle eine Entscheidung über die Verwendung
zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung
durch Ergänzung getroffen.

In den Fällen, in denen die Kommission auf das Ersuchen eines An
tragstellers um den Schutz geschützter Daten hin vorschlägt, die Ver
wendung der Angabe zugunsten des Antragstellers einzuschränken, gilt
jedoch folgendes:

a) Eine Entscheidung über die Zulassung der Angabe wird nach dem in
Artikel 25 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren getroffen. In
solchen Fällen wird die erteilte Zulassung nach fünf Jahren ungültig.

b) Vor Ablauf der fünf Jahre legt die Kommission, falls die Angabe
immer noch den Bedingungen dieser Verordnung entspricht, einen
Entwurf von Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung zur Zulassung der An
gabe ohne Einschränkung ihrer Verwendung vor; über diesen Ent
wurf wird nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungs
verfahren mit Kontrolle entschieden.

▼C1

Artikel 19

Änderung, Aussetzung und Widerruf von Zulassungen

(1) Der Antragsteller/Nutzer einer Angabe, die in einer der Listen
nach den Artikeln 13 und 14 aufgeführt ist, kann eine Änderung der
jeweils einschlägigen Liste beantragen. Das Verfahren der Artikel 15
bis 18 findet sinngemäß Anwendung.

(2) Die Behörde legt auf eigene Initiative oder auf Antrag eines Mit
gliedstaats oder der Kommission eine Stellungnahme darüber vor, ob
eine in einer der Listen nach den Artikeln 13 und 14 aufgeführte ge
sundheitsbezogene Angabe immer noch den Bedingungen dieser Ver
ordnung entspricht.

Sie übermittelt ihre Stellungnahme unverzüglich der Kommission, den
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls dem ursprünglichen Antragsteller,
der die Verwendung der betreffenden Angabe beantragt hat. Die Be
hörde veröffentlicht ihre Stellungnahme gemäß Artikel 38 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002.

Der Antragsteller/Nutzer bzw. ein Vertreter der Öffentlichkeit kann in
nerhalb von 30 Tagen nach dieser Veröffentlichung gegenüber der
Kommission Bemerkungen dazu abgeben.

Die Kommission prüft die Stellungnahme der Behörde sowie alle ein
gegangenen Bemerkungen so bald wie möglich. Gegebenenfalls wird
die Zulassung nach dem Verfahren der Artikel 17 und 18 abgeändert,
ausgesetzt oder widerrufen.

KAPITEL V

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 20

Gemeinschaftsregister

(1) Die Kommission erstellt und unterhält ein Gemeinschaftsregister
der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben über Lebensmittel,
nachstehend „Register“ genannt.

(2) Das Register enthält Folgendes:
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a) die nährwertbezogenen Angaben und die Bedingungen für ihre Ver
wendung gemäß dem Anhang;

b) gemäß Artikel 4 Absatz 5 festgelegte Einschränkungen;

c) die zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben und die Bedingun
gen für ihre Verwendung nach Artikel 13 Absätze 3 und 5, Artikel 14
Absatz 1, Artikel 19 Absatz 2, Artikel 21, Artikel 24 Absatz 2 und
Artikel 28 Absatz 6 sowie die innerstaatlichen Maßnahmen nach
Artikel 23 Absatz 3;

d) eine Liste abgelehnter gesundheitsbezogener Angaben und die
Gründe für ihre Ablehnung.

Gesundheitsbezogene Angaben, die aufgrund geschützter Daten zuge
lassen wurden, werden in einen gesonderten Anhang des Registers auf
genommen, zusammen mit folgenden Informationen:

1. Datum der Zulassung der gesundheitsbezogenen Angabe durch die
Kommission und Name des ursprünglichen Antragstellers, dem die
Zulassung erteilt wurde;

▼M1
2. die Tatsache, dass die Kommission die gesundheitsbezogene Angabe

auf der Grundlage geschützter Daten und mit Einschränkung der
Verwendung zugelassen hat;

3. in den in Artikel 17 Absatz 3 Unterabsatz 2 und Artikel 18 Absatz 5
Unterabsatz 2 genannten Fällen die Tatsache, dass die gesundheits
bezogene Angabe auf begrenzte Zeit zugelassen ist.

▼C1
(3) Das Register wird veröffentlicht.

Artikel 21

Datenschutz

(1) Die wissenschaftlichen Daten und anderen Informationen in dem
in Artikel 15 Absatz 3 vorgeschriebenen Antrag dürfen während eines
Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Zulassung nicht zuguns
ten eines späteren Antragstellers verwendet werden, es sei denn, dieser
nachfolgende Antragsteller hat mit dem früheren Antragsteller verein
bart, dass solche Daten und Informationen verwendet werden können,
vorausgesetzt,

a) die wissenschaftlichen Daten und anderen Informationen wurden
vom ursprünglichen Antragsteller zum Zeitpunkt des ursprünglichen
Antrags als geschützt bezeichnet und

b) der ursprüngliche Antragsteller hatte zum Zeitpunkt des ursprüngli
chen Antrags ausschließlichen Anspruch auf die Nutzung der ge
schützten Daten und

c) die gesundheitsbezogene Angabe hätte ohne die Vorlage der ge
schützten Daten durch den ursprünglichen Antragsteller nicht zuge
lassen werden können.

(2) Bis zum Ablauf des in Absatz 1 genannten Zeitraums von fünf
Jahren hat kein nachfolgender Antragsteller das Recht, sich auf von
einem vorangegangenen Antragsteller als geschützt bezeichnete Daten
zu beziehen, sofern und solange die Kommission nicht darüber entschei
det, ob eine Angabe ohne die von dem vorangegangenen Antragsteller
als geschützt bezeichneten Daten in die in Artikel 14 oder gegebenen
falls in Artikel 13 vorgesehene Liste aufgenommen werden könnte oder
hätte aufgenommen werden können.
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Artikel 22

Nationale Vorschriften

Die Mitgliedstaaten dürfen unbeschadet des Vertrags, insbesondere sei
ner Artikel 28 und 30, den Handel mit Lebensmitteln oder die Werbung
für Lebensmittel, die dieser Verordnung entsprechen, nicht durch die
Anwendung nicht harmonisierter nationaler Vorschriften über Angaben
über bestimmte Lebensmittel oder über Lebensmittel allgemein ein
schränken oder verbieten.

Artikel 23

Notifizierungsverfahren

(1) Hält ein Mitgliedstaat es für erforderlich, neue Rechtsvorschriften
zu erlassen, so teilt er der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten
die in Aussicht genommenen Maßnahmen mit einer schlüssigen Begrün
dung mit, die diese rechtfertigen.

(2) Die Kommission hört den mit Artikel 58 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 eingesetzten Ständigen Ausschuss für
die Lebensmittelkette und Tiergesundheit (nachstehend „Ausschuss“ ge
nannt) an, sofern sie dies für nützlich hält oder ein Mitgliedstaat es
beantragt, und nimmt zu den in Aussicht genommenen Maßnahmen
Stellung.

(3) Der betroffene Mitgliedstaat kann die in Aussicht genommenen
Maßnahmen sechs Monate nach der Mitteilung nach Absatz 1 und unter
der Bedingung treffen, dass er keine gegenteilige Stellungnahme der
Kommission erhalten hat.

Ist die Stellungnahme der Kommission ablehnend, so entscheidet die
Kommission nach dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Verfahren vor
Ablauf der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Frist,
ob die in Aussicht genommenen Maßnahmen durchgeführt werden dür
fen. Die Kommission kann bestimmte Änderungen an den vorgesehenen
Maßnahmen verlangen.

Artikel 24

Schutzmaßnahmen

(1) Hat ein Mitgliedstaat stichhaltige Gründe für die Annahme, dass
eine Angabe nicht dieser Verordnung entspricht oder dass die wissen
schaftliche Absicherung nach Artikel 6 unzureichend ist, so kann er die
Verwendung der betreffenden Angabe in seinem Hoheitsgebiet vorüber
gehend aussetzen.

Er unterrichtet die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission und
begründet die Aussetzung.

(2) Eine Entscheidung hierüber wird gegebenenfalls nach Einholung
einer Stellungnahme der Behörde nach dem in Artikel 25 Absatz 2
genannten Verfahren getroffen.

Die Kommission kann dieses Verfahren auf eigene Initiative einleiten.

(3) Der in Absatz 1 genannte Mitgliedstaat kann die Aussetzung
beibehalten, bis ihm die in Absatz 2 genannte Entscheidung notifiziert
wurde.

▼M1

Artikel 25

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird vom Ausschuss unterstützt.

▼C1
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Arti
kel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a
Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Be
achtung von dessen Artikel 8.

▼C1

Artikel 26

Überwachung

Um die wirksame Überwachung von Lebensmitteln mit nährwert- oder
gesundheitsbezogenen Angaben zu erleichtern, können die Mitgliedstaa
ten die Hersteller oder die Personen, die derartige Lebensmittel in ihrem
Hoheitsgebiet in Verkehr bringen, verpflichten, die zuständige Behörde
über das Inverkehrbringen zu unterrichten und ihr ein Muster des für
das Produkt verwendeten Etiketts zu übermitteln.

Artikel 27

Bewertung

Spätestens am 19. Januar 2013 legt die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser Ver
ordnung vor, insbesondere über die Entwicklung des Markts für Lebens
mittel, für die nährwert- oder gesundheitsbezogene Angaben gemacht
werden, und darüber, wie die Angaben von den Verbrauchern verstan
den werden; gegebenenfalls fügt sie diesem Bericht einen Vorschlag für
Änderungen bei. Der Bericht umfasst auch eine Beurteilung der Aus
wirkungen dieser Verordnung auf die Wahl der Ernährungsweise und
der möglichen Auswirkungen auf Übergewicht und nicht übertragbare
Krankheiten.

Artikel 28

Übergangsmaßnahmen

(1) Lebensmittel, die vor dem Beginn der Anwendung dieser Ver
ordnung in Verkehr gebracht oder gekennzeichnet wurden und dieser
Verordnung nicht entsprechen, dürfen bis zu ihrem Mindesthaltbarkeits
datum, jedoch nicht länger als bis zum 31. Juli 2009 weiter in Verkehr
gebracht werden. Unter Berücksichtigung von Artikel 4 Absatz 1 dürfen
Lebensmittel bis 24 Monate nach Annahme der entsprechenden Nähr
wertprofile und der Bedingungen für ihre Verwendung in Verkehr ge
bracht werden.

(2) Produkte mit bereits vor dem 1. Januar 2005 bestehenden Han
delsmarken oder Markennamen, die dieser Verordnung nicht entspre
chen, dürfen bis zum 19. Januar 2022 weiterhin in den Verkehr gebracht
werden; danach gelten die Bestimmungen dieser Verordnung.

(3) Nährwertbezogene Angaben, die in einem Mitgliedstaat vor dem
1. Januar 2006 gemäß den einschlägigen innerstaatlichen Vorschriften
verwendet wurden und nicht im Anhang aufgeführt sind, dürfen bis zum
19. Januar 2010 unter der Verantwortung von Lebensmittelunterneh
mern verwendet werden; dies gilt unbeschadet der Annahme von
Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 24.

(4) Nährwertbezogene Angaben in Form von Bildern, Grafiken oder
Symbolen, die den allgemeinen Grundsätzen dieser Verordnung entspre
chen, jedoch nicht im Anhang aufgeführt sind, und die entsprechend
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den durch einzelstaatliche Bestimmungen oder Vorschriften aufgestell
ten besonderen Bedingungen und Kriterien verwendet werden, unterlie
gen folgenden Bestimmungen:

a) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens bis zum
31. Januar 2008 diese nährwertbezogenen Angaben und die anzu
wendenden einzelstaatlichen Bestimmungen oder Vorschriften zu
sammen mit den wissenschaftlichen Daten zu deren Absicherung;

▼M1
b) Die Kommission fasst nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten

Regelungsverfahren mit Kontrolle einen Beschluss über die Verwen
dung solcher Angaben zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmun
gen dieser Verordnung.

▼C1
Nährwertbezogene Angaben, die nicht nach diesem Verfahren zugelas
sen wurden, können bis zu zwölf Monate nach Erlass des Beschlusses
weiter verwendet werden.

(5) Gesundheitsbezogene Angaben im Sinne des Artikels 13 Absatz 1
Buchstabe a dürfen ab Inkrafttreten dieser Verordnung bis zur Annahme
der in Artikel 13 Absatz 3 genannten Liste unter der Verantwortung von
Lebensmittelunternehmern verwendet werden, sofern die Angaben die
ser Verordnung und den einschlägigen einzelstaatlichen Vorschriften
entsprechen; dies gilt unbeschadet der Annahme von Schutzmaßnahmen
gemäß Artikel 24.

(6) ►M2 Für gesundheitsbezogene Angaben, die nicht unter Arti
kel 13 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a fallen
und unter Beachtung der nationalen Rechtsvorschriften vor dem Inkraft
treten dieser Verordnung verwendet wurden, gilt Folgendes: ◄

a) Gesundheitsbezogene Angaben, die in einem Mitgliedstaat einer Be
wertung unterzogen und zugelassen wurden, werden nach folgendem
Verfahren zugelassen:

i) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens bis
zum 31. Januar 2008 die betreffenden Angaben sowie den Be
richt mit der Bewertung der zur Absicherung der Angaben vor
gelegten wissenschaftlichen Daten;

▼M1
ii) nach Anhörung der Behörde fasst die Kommission nach dem in

Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
einen Beschluss über die gesundheitsbezogenen Angaben, die auf
diese Weise zugelassen wurden, zur Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung.

▼C1
Gesundheitsbezogene Angaben, die nicht nach diesem Verfahren zu
gelassen wurden, dürfen bis zu sechs Monate nach Erlass des Be
schlusses weiter verwendet werden.

b) Gesundheitsbezogene Angaben, die keiner Bewertung in einem Mit
gliedstaat unterzogen und nicht zugelassen wurden, dürfen weiterhin
verwendet werden, sofern vor dem 19. Januar 2008 ein Antrag nach
dieser Verordnung gestellt wird; gesundheitsbezogene Angaben, die
nicht nach diesem Verfahren zugelassen wurden, dürfen bis zu sechs
Monate nach einer Entscheidung im Sinne des Artikels 17 Absatz 3
weiter verwendet werden.

Artikel 29

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Juli 2007.

▼C1
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit
telbar in jedem Mitgliedstaat.

▼C1
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ANHANG

Nährwertbezogene Angaben und Bedingungen für ihre Verwendung

ENERGIEARM

Die Angabe, ein Lebensmittel sei energiearm, sowie jede Angabe, die für den
Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das
Produkt im Falle von festen Lebensmitteln nicht mehr als 40 kcal (170 kJ)/100 g
oder im Falle von flüssigen Lebensmitteln nicht mehr als 20 kcal (80 kJ)/100 ml
enthält. Für Tafelsüßen gilt ein Grenzwert von 4 kcal (17 kJ) pro Portion, die der
süßenden Wirkung von 6 g Saccharose (ca. 1 Teelöffel Zucker) entspricht.

ENERGIEREDUZIERT

Die Angabe, ein Lebensmittel sei energiereduziert, sowie jegliche Angabe, die
für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig,
wenn der Brennwert um mindestens 30 % verringert ist; dabei sind die Eigen
schaften anzugeben, die zur Reduzierung des Gesamtbrennwerts des Lebensmit
tels führen.

ENERGIEFREI

Die Angabe, ein Lebensmittel sei energiefrei, sowie jegliche Angabe, die für den
Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das
Produkt nicht mehr als 4 kcal (17 kJ)/100 ml enthält. Für Tafelsüßen gilt ein
Grenzwert von 0,4 kcal (1,7 kJ) pro Portion, die der süßenden Wirkung von 6 g
Saccharose (ca. 1 Teelöffel Zucker) entspricht.

FETTARM

Die Angabe, ein Lebensmittel sei fettarm, sowie jegliche Angabe, die für den
Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ►C3 ist nur zulässig,
wenn das Produkt im Fall von festen Lebensmitteln nicht mehr als 3 g
Fett/100 g oder nicht mehr als 1,5 g Fett/100 ml im Fall von flüssigen Lebens
mitteln enthält ◄ (1,8 g Fett pro 100 ml bei teilentrahmter Milch).

FETTFREI/OHNE FETT

Die Angabe, ein Lebensmittel sei fettfrei/ohne Fett, sowie jegliche Angabe, die
für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig,
wenn das Produkt nicht mehr als 0,5 g Fett pro 100 g oder 100 ml enthält.
Angaben wie „X % fettfrei“ sind verboten.

ARM AN GESÄTTIGTEN FETTSÄUREN

Die Angabe, ein Lebensmittel sei arm an gesättigten Fettsäuren, sowie jegliche
Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur
zulässig, wenn die Summe der gesättigten Fettsäuren und der trans-Fettsäuren bei
einem Produkt im Fall von festen Lebensmitteln 1,5 g/100 g oder 0,75 g/100 ml
im Fall von flüssigen Lebensmitteln nicht übersteigt; in beiden Fällen dürfen die
gesättigten Fettsäuren und die trans-Fettsäuren insgesamt nicht mehr als 10 % des
Brennwerts liefern.

FREI VON GESÄTTIGTEN FETTSÄUREN

Die Angabe, ein Lebensmittel sei frei von gesättigten Fettsäuren, sowie jegliche
Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur
zulässig, wenn die Summe der gesättigten Fettsäuren und der trans-Fettsäuren
0,1 g je 100 g bzw. 100 ml nicht übersteigt.

ZUCKERARM

Die Angabe, ein Lebensmittel sei zuckerarm, sowie jegliche Angabe, die für den
Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das
Produkt im Fall von festen Lebensmitteln nicht mehr als 5 g Zucker pro 100 g
oder im Fall von flüssigen Lebensmitteln 2,5 g Zucker pro 100 ml enthält.

ZUCKERFREI

Die Angabe, ein Lebensmittel sei zuckerfrei, sowie jegliche Angabe, die für den
Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das
Produkt nicht mehr als 0,5 g Zucker pro 100 g bzw. 100 ml enthält.

OHNE ZUCKERZUSATZ

Die Angabe, einem Lebensmittel sei kein Zucker zugesetzt worden, sowie jeg
liche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist
nur zulässig, wenn das Produkt keine zugesetzten Mono- oder Disaccharide oder
irgend ein anderes wegen seiner süßenden Wirkung verwendetes Lebensmittel
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enthält. Wenn das Lebensmittel von Natur aus Zucker enthält, sollte das Etikett
auch den folgenden Hinweis enthalten: „ENTHÄLT VON NATUR AUS ZU
CKER“.

NATRIUMARM/KOCHSALZARM

Die Angabe, ein Lebensmittel sei natrium-/kochsalzarm, sowie jegliche Angabe,
die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig,
wenn das Produkt nicht mehr als 0,12 g Natrium oder den gleichwertigen Gehalt
an Salz pro 100 g bzw. 100 ml enthält. Bei anderen Wässern als natürlichen
Mineralwässern, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 80/777/EWG fallen,
darf dieser Wert 2 mg Natrium pro 100 ml nicht übersteigen.

SEHR NATRIUMARM/KOCHSALZARM

Die Angabe, ein Lebensmittel sei sehr natrium-/salzarm, sowie jegliche Angabe,
die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig,
wenn das Produkt nicht mehr als 0,04 g Natrium oder den entsprechenden Gehalt
an Salz pro 100 g bzw. 100 ml enthält. Für natürliche Mineralwässer und andere
Wässer darf diese Angabe nicht verwendet werden.

NATRIUMFREI oder KOCHSALZFREI

Die Angabe, ein Lebensmittel sei natriumfrei oder kochsalzfrei, sowie jegliche
Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur
zulässig, wenn das Produkt nicht mehr als 0,005 g Natrium oder den gleich
wertigen Gehalt an Salz pro 100 g enthält.

BALLASTSTOFFQUELLE

Die Angabe, ein Lebensmittel sei eine Ballaststoffquelle, sowie jegliche Angabe,
die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig,
wenn das Produkt mindestens 3 g Ballaststoffe pro 100 g oder mindestens 1,5 g
Ballaststoffe pro 100 kcal enthält.

HOHER BALLASTSTOFFGEHALT

►C2 Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen hohen Ballaststoffgehalt, sowie
jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat,
ist nur zulässig, wenn das Produkt mindestens 6 g Ballaststoffe pro 100 g oder
mindestens 3 g Ballaststoffe pro 100 kcal enthält. ◄

PROTEINQUELLE

Die Angabe, ein Lebensmittel sei eine Proteinquelle, sowie jegliche Angabe, die
für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig,
wenn auf den Proteinanteil mindestens 12 % des gesamten Brennwerts des Le
bensmittels entfallen.

HOHER PROTEINGEHALT

Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen hohen Proteingehalt, sowie jegliche
Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur
zulässig, wenn auf den Proteinanteil mindestens 20 % des gesamten Brennwerts
des Lebensmittels entfallen.

[NAME DES VITAMINS/DER VITAMINE] UND/ODER [NAME DES MINE
RALSTOFFS/DER MINERALSTOFFE]-QUELLE

Die Angabe, ein Lebensmittel sei eine Vitaminquelle oder Mineralstoffquelle,
sowie jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeu
tung hat, ist nur zulässig, wenn das Produkt mindestens eine gemäß dem Anhang
der Richtlinie 90/496/EWG signifikante Menge oder eine Menge enthält, die den
gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Zusatz von Vitaminen
und Mineralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln (1) zu
gelassenen Abweichungen entspricht.

HOHER [NAME DES VITAMINS/DER VITAMINE] UND/ODER [NAME
DES MINERALSTOFFS/DER MINERALSTOFFE]-GEHALT

Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen hohen Vitamingehalt und/oder Mineral
stoffgehalt, sowie jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich die
selbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das Produkt mindestens das Doppelte
des unter „[NAME DES VITAMINS/ DER VITAMINE] und/oder [NAME DES
MINERALSTOFFS/DER MINERALSTOFFE]-Quelle“ genannten Werts enthält.

▼C1

2006R1924— DE — 02.03.2010 — 002.001— 28

(1) ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 26.



ENTHÄLT [NAME DES NÄHRSTOFFS ODER DER ANDEREN SUB
STANZ]

Die Angabe, ein Lebensmittel enthalte einen Nährstoff oder eine andere Sub
stanz, für die in dieser Verordnung keine besonderen Bedingungen vorgesehen
sind, sowie jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das Produkt allen entsprechenden Bestim
mungen dieser Verordnung und insbesondere Artikel 5 entspricht. Für Vitamine
und Mineralstoffe gelten die Bedingungen für die Angabe „Quelle von“.

ERHÖHTER [NAME DES NÄHRSTOFFS]-ANTEIL

Die Angabe, der Gehalt an einem oder mehreren Nährstoffen, die keine Vitamine
oder Mineralstoffe sind, sei erhöht worden, sowie jegliche Angabe, die für den
Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das
Produkt die Bedingungen für die Angabe „Quelle von“ erfüllt und die Erhöhung
des Anteils mindestens 30 % gegenüber einem vergleichbaren Produkt ausmacht.

REDUZIERTER [NAME DES NÄHRSTOFFS]-ANTEIL

Die Angabe, der Gehalt an einem oder mehreren Nährstoffen sei reduziert wor
den, sowie jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn die Reduzierung des Anteils mindestens
30 % gegenüber einem vergleichbaren Produkt ausmacht; ausgenommen sind
Mikronährstoffe, für die ein 10 %iger Unterschied im Nährstoffbezugswert ge
mäß der Richtlinie 90/496/EWG akzeptabel ist, sowie Natrium oder der entspre
chende Gehalt an Salz, für das ein 25 %iger Unterschied akzeptabel ist.

LEICHT

Die Angabe, ein Produkt sei „leicht“, sowie jegliche Angabe, die für den Ver
braucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, muss dieselben Bedingungen
erfüllen wie die Angabe „reduziert“; die Angabe muss außerdem mit einem
Hinweis auf die Eigenschaften einhergehen, die das Lebensmittel „leicht“ ma
chen.

VON NATUR AUS/NATÜRLICH

Erfüllt ein Lebensmittel von Natur aus die in diesem Anhang aufgeführte(n)
Bedingung(en) für die Verwendung einer nährwertbezogenen Angabe, so darf
dieser Angabe der Ausdruck „von Natur aus/natürlich“ vorangestellt werden.

▼M3
QUELLE VON OMEGA-3-FETTSÄUREN

Die Angabe, ein Lebensmittel sei eine Quelle von Omega-3-Fettsäuren, sowie
jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat,
ist nur zulässig, wenn das Produkt mindestens 0,3 g Alpha-Linolensäure pro
100 g und pro 100 kcal oder zusammengenommen mindestens 40 mg Eicosa
pentaensäure und Docosahexaenoidsäure pro 100 g und pro 100 kcal enthält.

MIT EINEM HOHEN GEHALT AN OMEGA-3-FETTSÄUREN

Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren,
sowie jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeu
tung hat, ist nur zulässig, wenn das Produkt mindestens 0,6 g Alpha-Linolensäure
pro 100 g und pro 100 kcal oder zusammengenommen mindestens 80 mg Eico
sapentaensäure und Docosahexaenoidsäure pro 100 g und pro 100 kcal enthält.

MIT EINEM HOHEN GEHALT AN EINFACH UNGESÄTTIGTEN FETT
SÄUREN

Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen hohen Gehalt an einfach ungesättigten
Fettsäuren, sowie jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich die
selbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn mindestens 45 % der im Produkt
enthaltenen Fettsäuren aus einfach ungesättigten Fettsäuren stammen und sofern
die einfach ungesättigten Fettsäuren über 20 % der Energie des Produktes liefern.

MIT EINEM HOHEN GEHALT AN MEHRFACH UNGESÄTTIGTEN FETT
SÄUREN

Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen hohen Gehalt an mehrfach ungesättig
ten Fettsäuren, sowie jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich
dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn mindestens 45 % der im Produkt
enthaltenen Fettsäuren aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren stammen und so
fern die mehrfach ungesättigten Fettsäuren über 20 % der Energie des Produktes
liefern.
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MIT EINEM HOHEN GEHALT AN UNGESÄTTIGTEN FETTSÄUREN

Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen hohen Gehalt an ungesättigten Fett
säuren, sowie jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn mindestens 70 % der Fettsäuren im Pro
dukt aus ungesättigten Fettsäuren stammen und sofern die ungesättigten Fettsäu
ren über 20 % der Energie des Produktes liefern.
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